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Öffentliche Zustellung gem. § 1 Abs. 1 LZG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG 
für Gabriel Oprea, Hauptstr. 71, 44651 Herne 

Für Gabriel Oprea, letzte bekannte Anschrift: Hauptstr. 71, 44651 Herne, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 
44623 Herne, Zimmer 2.26 , folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Ordnungsverfügung vom 17.09.2019, Aktenzeichen 44/1 San 112/19 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 17.09.2019  
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Herne - Widmung der Knappschaftsstraße 
einschließlich Fuß- und Radweg zur Horsthauser Straße 

Hiermit wird die im beigefügten Lageplan dargestellte Knappschaftsstraße gemäß § 6 
Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 
355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. 
NRW. S. 193), im hell schraffiert dargestellten Bereich unbeschränkt dem öffentlichen 
Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. Der dunkel schraffiert dargestellte Bereich zur 
Horsthauser Straße wird als Fuß- und Radwegeverbindung gewidmet. 

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Herne.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Allgemeinverfügung können Sie Klage erheben. Die Klage ist innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Allgemeinverfügung bei dem Verwaltungsgericht in 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch 
als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung – 
VwGO – in der Fassung des Gesetzes vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786) in der jeweils 
gültigen Fassung und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
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(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in 
der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden. 

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter 
www.herne.de/amtsblatt veröffentlicht. 

Herne, den 17. September 2019,  Der Oberbürgermeister: i:V. Friedrichs, Stadtrat 
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